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Vierte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Prämienzahlung für das 
ingenieurtechnische Personal, für die Meister und 
für das leitende kaufmännische Personal in den 
volkseigenen und ihnen- gleichgestellten Betrieben.

— Ministerium für Lebensmittelindustrie — 
Vom 1. September 1955

Auf Grund des § 8 Abs. 3 der Verordnung vom 17. Fe
bruar 1955 über die Prämienzahlung für das ingenieur
technische Personal, für die Meister und für das lei
tende kaufmännische Personal in den volkseigenen und 
ihnen gleichgestellten Betrieben (GBl. I S. 135) wird im 
Einvernehmen mit dem Ministerium, für Arbeit und 
Berufsausbildung und dem Ministerium der Finanzen 
für die volkseigenen Betriebe im Bereich des Ministe
riums für Lebensmittelindustrie folgendes bestimmt:
Zu § 3 Abs. 1 der Verordnung:

(1) Prämienberechtigte für die Betriebe, die den 
Hauptverwaltungen Fleisch und Fette, Pflanzliche Er
zeugnisse, Genußmittel, Zuckererzeugung und der Zen
tralen Abteilung Kühlhäuser angeschlossen sind: 
Gruppe 1: Werkleiter, Hauptbuchhalter, Technischer 

Leiter, Leiter der Abteilung Planung. 
Gruppe 2: Leiter der Abteilung Arbeit (d. h. derjenige, 

der diese Funktion verantwortlich ausüb>), 
Leiter des Sachgebietes Planung, Haupt
dispatcher, Leiter der Gütekontrolle, Haupt
technologen, Obermeister, Produktionsleiter, 
Leiter der Abteilung Forschung und Ent
wicklung.

Gruppe 3: Leiter der Kaufmännischen Abteilungen, 
Leitgr des BFE, Instrukteur für den Tabak
anbau (nur Rohtabakindustrie), Zucker
rübendisponenten und Inspektoren, In
genieure, Techniker der Produktionsabtei
lungen, Dispatcher, Kaderleiter (d. h. die
jenigen, die die Kaderarbeit hauptverant-

• Ü DB (GBl. I S. 629) i

wörtlich durchführen), Meister der Werks
abteilungen, selbständige TAN-Bearbeiter, 
Leiter von Bierniederlagen ab 15 000 hl 
Jahresausstoß.

Prämienberechtigte für die Hauptverwaltung Fisch
wirtschaft sind folgende:
Gruppe 1; Kombinatsleiter, Hauptbuchhalter, Kauf

männischer Direktor, Technischer Direktor, 
Arbeitsdirektor, Planungsleiter des Kom
binats.

Gruppe 2: Produktionsleiter Fang und Verarbeitung, 
Leiter der Eisfabrik, Leiter des Netzbodens, 
Leiter der Fischmehlfabrik, Hauptdispat
cher, Leiter der Gütekontrolle, Haupt
mechaniker, Leiter des Büros für Erfin
dungswesen, Leiter der TAN (Kombinat), 
Leiter der Betriebstechnologie (Kombinat), 
Leiter der Abteilung Forschung und Ent
wicklung.

Gruppe 3: Leiter der Abteilung Nautik, Leiter der Ab
teilung Funkwesen, Sicherheitsinspektor, 
Meister, die nach M-Gruppen,und Ingenieure, / 
die nach I-Gruppen entlohnt werden, Lei
ter der Maschinen- und Deckinspektionen, 
Kaderleiter, Leiter der Transportabteilung, 
Leiter der Erfassung und Bearbeitung.

Zu § 3 Abs. 3 der Verordnung,:
(2) Der genaue Personenkreis der Prämienberechtig

ten ist vom Werkleiter namentlich mit Hilfe der Be
triebszeitung oder Betriebswandzeitung der gesamten 
Belegschaft innerhalb eines Monats nach Erscheinen 
der Durchführungsbestimmung zur Kenntnis zu bringen.
Zu § 6 der Verordnung:

(1) Die Berechnung der Prämien richtet sich nach 
der Prämientabelle (Anlage 1 b der Verordnung) Je 
nach der Betriebskategorie.

(2) Die Berechnung der Prämien erfolgt quartalsweise 
entsprechend der Erfüllung bzw. Übererfüllung der 
Voraussetzungen gemäß § 2 der Verordnung vom


